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Stellungnahme zu den schalltechnischen Festsetzungen des Bebauungsplans Nr. 66 

der Stadt Laatzen 

 
 
 

Sehr geehrte Frau Raulf-Stephan, 

wir wurden beauftragt, die schalltechnischen Festsetzungen des Bebauungsplans Nr. 66 der 

Stadt Laatzen auf eine eindeutige schalltechnische Modellierbarkeit zu überprüfen.  

Dieser Bebauungsplan setzt ein Gewerbegebiet und drei (eingeschränkte) Industriegebiete 

fest. Für diese vier Gebiete werden  

„zur Begrenzung der Schall-Emissionen flächenbezogene A-Schallleistungspegel fest-

gesetzt, die im Mittel je Quadratmeter Grundstücksfläche (i. S. § 19 Abs. 3 BauNVO) 

folgende Werte nicht überschreiten dürfen: 

- im GIe1-Gebiet 65 dB(A) tags / 50 dB(A) nachts, 

- im GIe2-Gebiet 63 dB(A) tags / 48 dB(A) nachts, 

- im GIe3-Gebiet 60 dB(A) tags / 45 dB(A) nachts u. 

- im GE-Gebiet 60 dB(A) tags / 45 dB(A) nachts 
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Bei anlagen-/betriebsbezogenen aktiven Schallschutzvorkehrungen kann der Betrag 

des sich ergebenden Abschirmmaßes zu den oben genannten, auf „freie Schallausbrei-

tung“ (i. S. VDI 2714/E 76) bezogenen Werten addiert werden.“ 

In einem Schreiben des Niedersächsischen Landesverwaltungsamts, Institut für Arbeitsmedi-

zin, Immissions- und Strahlenschutz an die Stadt Laatzen vom 11.03.1985 („Stellungnahme 

zu den Höchstwerten für die zulässige Schallabstrahlung für den Bebauungsplan Nr. 66 

„Bahnlinie / Kronsbergstr. / Karlsruher Str. / Hauptstr.“ OD Laatzen der Stadt Laatzen“; s. 

Anlage 1) wurde das Ergebnis der Prüfung der Flächenschallleistungspegel für den Be-

bauungsplan Nr. 66 mitgeteilt. Die Art der verwendeten Schallausbreitungsrechnung wird in 

diesem Schreiben nicht genannt. In Tabelle 1 dieses Schreibens (s. Anlage 1, Seite 2) wer-

den die Eingangsdaten als Schallleistungspegel und als „Flächenschallleistungspegel“ sowie 

die Berechnungsergebnisse als Summenpegel am Immissionsort aufgelistet. Es wird dort nur 

die Nachtzeit betrachtet, die Werte für die Tageszeit können durch Addition von 15 dB be-

rechnet werden. 

Bei dieser Überprüfung des Niedersächsischen Landesverwaltungsamts wurde – anders als 

später im Bebauungsplan festgesetzt – für die Teilflächen 21 bis 27 (Gewerbegebiet „GE“) ein 

„Flächenschallleistungspegel“ von 47,5 dB(A)/m² verwendet. Für die Überprüfung der Art der 

Schallausbreitung ist dies jedoch unerheblich. Es sei jedoch der Hinweis gegeben, dass die 

„Summenpegel am Immissionsort“ dieser Überprüfung nicht identisch sein können mit den 

sich aus den Festsetzungen des Bebauungsplans Nr. 66 ergebenden Immissionspegeln (s. 

Tabelle in Anlage 2, Seite 9). Die letzteren können jedoch mittels Schallausbreitungsrech-

nung berechnet werden, wenn ein „Flächenschallleistungspegel“ der Teilflächen 21 bis 27 

(Gewerbegebiet „GE“) von 45,0 dB(A)/m² verwendet wird. Der Geltungsbereich der geplan-

ten 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 66 beinhaltet nur die Gebiete GIe1, GIe2 und GIe3, 

die bei der Überprüfung des Niedersächsischen Landesverwaltungsamts mit den gleichen 

„Flächenschallleistungspegeln“ berücksichtigt wurden wie später im Bebauungsplan festge-

setzt. 

Die Ein- und Ausgangsdaten der Schallausbreitungsrechnung (Tabelle 1 des o. g. Schreibens, 

s. Anlage 1, Seite 2) sollen im Folgenden nachvollzogen werden, um die Art der Schallaus-

breitungsrechnung zu rekonstruieren. 

 

DIN 18005 (E 1982) 

In Abschnitt 7.2 der Begründung zum Bebauungsplan Nr. 66 der Stadt Laatzen wird angege-

ben, dass „eigene Berechnungen nach DIN 18005 (E 1982) durchgeführt“ wurden und die 

Berechnungsergebnisse „vom Nds. Landesamt für Immissionsschutz geprüft und als sachlich 

richtig bestätigt“ wurden (s. Anlage 2, Seite 2). 
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Berechnet man die Pegel am Immissionsort nach Gleichung 1 der DIN 18005 (E 1982)1, wer-

den „Summenpegel am Immissionsort“ berechnet, die zwischen ca. 1,3 und 2,7 dB(A) unter 

den in Tabelle 1 des o. g. Schreibens angegeben Werten liegen. 

Daher scheint die Schallausbreitungsrechnung nicht nach DIN 18005 (E 1982) durchgeführt 

worden zu sein. Aus der DIN 18005 (E 1982) wurde nur die grundsätzliche Vorgehensweise 

(beschrieben in der Anlage zur Planbegründung unter A, B und C; s. Anlage 2, Seiten 6 und 7 

zu dieser schalltechnischen Stellungnahme) übernommen, die Schallausbreitungsrechnung 

(also die Verknüpfung der Schallleistungspegel mit den „Summenpegeln am Immissionsort“) 

muss nach einer anderen Norm / Richtlinie durchgeführt worden sein. 

 

VDI 2714/E 76 

Da im Bebauungsplan Nr. 66 die „„freie Schallausbreitung“ (i. S. VDI 2714/E 76)“ genannt 

wird, ist es naheliegend, dass die Schallausbreitungsrechnung - trotz des Hinweises auf die 

DIN 18005 (E 1982) in der Begründung zum Bebauungsplan - gem. VDI 2714/E 76 erfolgte. 

Der Schalldruck am Immissionsort wird nach Gleichung 2 der VDI 2714/E 76 berechnet. 

Bei freier Schallausbreitung entfallen das Bewuchsdämpfungsmaß, das Bebauungsdämp-

fungsmaß und das Abschirmmaß. 

Das Abstandsmaß berechnet sich nach Gleichung 3 und das Richtwirkungsmaß nach Glei-

chung 4 der VDI 2714/E 76 (hier: Schallabstrahlung in den Halbraum). 

Das Luftabsorptionsmaß berechnet sich nach Gleichung 5 der VDI 2714/E 76 mit Werten für 

10 °C und eine relative Feuchte von 70 % (Tafel 4 der VDI 2714/E 76). 

Gemäß Abschnitt 6.2 der VDI 2714/E 76 rechnet man bei Planungen mit einem frequenzun-

abhängigen Bodendämpfungsmaß von 2 dB. Bei sm < 10 (hQ + hA) beträgt das Bodendämp-

fungsmaß 0 dB. 

Da in der Bauleitplanung nicht zwischen bspw. Mitwind-Mittelungspegel und Langzeit-

Mittelungspegel unterschieden wird, entfällt das Witterungsdämpfungsmaß. 

Für frequenzabhängige Glieder (hier nur Luftabsorptionsmaß) wird gem. Abschnitt 4.1 der 

Wert bei 500 Hz eingesetzt. 

Mit diesen Randbedingungen berechnet sich der „Schalldruck am Immissionsort“ wie folgt: 

 

 

 

 

1  mit Pegelminderung durch Hindernisse DLz = 0 dB, Pegelminderung durch Gehölz DLG = 0 (also freie Schallausbrei-
tung) und DLS wie in Bild 9 der DIN 18005 (E 1982) angegeben 

Diese Vorgehensweise wird auch in Beispiel 8 der DIN 18005-1 (E 1982) „Schallimmission von einem Industriege-
biet“ beispielhaft dargestellt. 
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Immissionsort 
„Schalldruck 

am Immissionsort“ 

„Summenpegel am Immissionsort“ (Nds. 

Landesverwaltungsamt) aus Tabelle 1 
Differenz 

IP 1 38,3 dB(A) 40,2 dB(A) -1,9 dB(A) 

IP 2 37,8 dB(A) 38,7 dB(A) -0,9 dB(A) 

IP 3 36,5 dB(A) 37,2 dB(A) -0,7 dB(A) 

IP 4 44,7 dB(A) 45,7 dB(A) -1,0 dB(A) 

IP 5 30,7 dB(A) 30,0 dB(A) 0,7 dB(A) 

  

Die für die Berechnung des „Schalldrucks am Immissionsort“ erforderlichen Abstände von 

den einzelnen Schallquellen zu den einzelnen Immissionsorten wurden in der Karte „Über-

sicht 2“ der Begründung zum Bebauungsplan Nr. 66 (s. Anlage 2, Seite 9) ausgemessen und 

sind aufgrund der recht groben Zeichnung nicht exakt. 

Außer dem Richtwirkungsmaß sind alle im vorliegenden Fall zu berücksichtigenden Glieder 

der Gleichung 2 der VDI 2714/E 76 abstandsabhängig, d. h. der Abstand zwischen den ein-

zelnen Schallquellen und den einzelnen Immissionsorten sollte möglichst genau bekannt sein, 

um genaue(re) Schalldruckpegel zu berechnen. 

Die in der zweiten Spalte der obigen Tabelle angegeben Rechenergebnisse sind weder 

durchweg niedriger noch durchweg höher als die Rechenergebnisse des Nds. Landesverwal-

tungsamt in der 3. Spalte der obigen Tabelle und es ist auch keine Abstandsabhängigkeit der 

Pegeldifferenzen erkennbar. 

An fast allen Immissionsorten tragen die diesem Immissionsort nächstgelegenen Schallquel-

len die größten Anteile zum Gesamtpegel bei. Für dem Immissionsort nahegelegene Schall-

quellen führt eine ungenaue Abstandsmessung zu einem prozentual stärker vom korrekten 

Abstand abweichendem Abstand als für entfernter liegende Schallquellen. 

Daher sind die Pegeldifferenzen in der vierten Spalte der obigen Tabelle als im Rahmen der 

(Abstands-)Messgenauigkeit vertretbar anzusehen.  

Wenn die Festsetzungen zum Schallschutz des Bebauungsplans Nr. 66 für zukünftige Bauge-

nehmigungsverfahren herangezogen werden, besteht das Problem der ungenauen Ab-

standsmessung nicht. Anhand einer digitalen Kartengrundlage sind die Abstände zwischen 

den für das jeweilige Bauvorhaben benötigten Immissionsorten (die nicht zwingend die hier 

verwendeten Immissionsorte sein müssen) und den Flächenschwerpunkten der Flächen-

schallquelle(n) des Betriebsgrundstücks exakt bestimmbar. 

 

Fazit 

Die schalltechnischen Festsetzungen des Bebauungsplans Nr. 66 sind mit Hilfe des Schrei-

bens des Niedersächsischen Landesverwaltungsamts, Institut für Arbeitsmedizin, Immissions- 
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und Strahlenschutz an die Stadt Laatzen vom 11.03.1985, plausibel, nachvollziehbar und 

umsetzbar.  

Aus den in diesem Bebauungsplan festgesetzten „flächenbezogenen A-Schallleistungspegel“ 

können mit der oben erläuterten Schallausbreitungsrechnung gem. VDI 2714/E 76 Immissi-

onspegel berechnet werden – sowohl für den gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplans 

als auch für jede beliebige Teilfläche. 

Die Formulierung "Berechnungen nach DIN 18005 (E 1982)" in Abschnitt 7.2 der Begründung 

zum Bebauungsplan Nr. 66 der Stadt Laatzen bezieht sich nur auf die grundsätzliche Vorge-

hensweise (notwendige Arbeitsschritte zur Ermittlung der "flächenbezogenen A-Schall-

leistungspegel"), nicht auf die für die Berechnung der Immissionspegel aus den Schallleis-

tungspegeln verwendete Schallausbreitungsrechnung (als ein Schritt der Vorgehensweise), 

die statt gem. DIN 18005 (E 1982) gem. VDI 2714/E 76 erfolgt ist. 

 

Für Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

GTA mbH 

 
 
 

Dipl.-Ing. Pia Budde 

 

 

 

14 Seiten Anlagen: 

Anlage 1, Seite 1 bis 5:  Schreiben des Niedersächsischen Verwaltungsamts, Institut für 

Arbeitsmedizin, Immission- und Strahlenschutz, an die Stadt 

Laatzen vom 11.03.1985 

Anlage 2, Seite 1 bis 9:  Auszug aus der Planbegründung zum Bebauungsplan Nr. 66 

„Bahnlinie/Kronsbergstraße/Karlsruher Straße/Hauptstraße“, OS 

Laatzen der Stadt Laatzen, Landkreis Hannover vom 30.04.1986 
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